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Amtliche Publikation 
in der Ausgabe des Allgemeinen Anzeigers vom Donnerstag, 11. Juni 2009 

 
 
Anmeldeverfahren zur kommunalen Gesamterneuerungswahl 
vom Sonntag, 27. September 2009 
 
Der 5-köpfige Gemeinderat wurde bereits am Sonntag, 17. Mai 2009 gewählt. 
 
Am Sonntag, 27. September 2009 sind nun im Zuge der Gesamterneuerungswahlen  
für die Amtsperiode 2010/2013 auch neu zu wählen: 
 
• Gemeindeammann 
• Vizeammann 
• Schulpflege  (5 Mitglieder) 
• Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGPK  (9 Mitglieder) 
• Steuerkommission  (3 Mitglieder und 1 Ersatzmitglied) 
• Wahlbüro (5 Stimmenzähler und 1 Ersatz-Stimmenzähler) 
 
Wahlvorschläge sind gemäss § 29a Abs. 1 (neu) des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) und § 21b der Verordnung über die politischen Rechte (VGPR) von 
10 Stimmberechtigten des Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Abteilung 
Zentrale Dienste bis spätestens am 58. Tag vor dem Wahltag, (d.h. bis am Freitag, 
31. Juli 2009, 12.00 Uhr) einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Rückzug der 
Anmeldung nicht mehr zulässig. 
 
Das erforderliche Anmelde-Formular kann bei der Abteilung Zentrale Dienste  
(Telefon 062 787 14 20) bezogen werden. 
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Wer angemeldet ist, wird auf dem „Info-Blatt über die Kandidaten“ aufgeführt, 
welches allen Stimmberechtigten zugestellt wird. 
 
Im Übrigen wird auf den Grundsatz verwiesen, dass im ersten Wahlgang jede in der 
Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten 
kann (§ 30 Abs. 1 GPR). Eine formelle Anmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich.  
 
 
Falls für den 1. Wahlgang weniger oder gleich viele wählbare Kandidaten vorgeschlagen 
werden als zu wählen sind, wird mit der Publikation der Namen eine Nachmeldefrist 
von 5 Tagen angesetzt, innert der neue Vorschläge eingereicht werden können. 
Übertrifft die Anzahl der Anmeldungen nach dieser Frist die Anzahl der zu vergebenden 
Sitze nicht, werden die Vorgeschlagenen vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt 
erklärt. Für allenfalls noch zu vergebende Sitze wird eine Wahl an der Urne 
durchgeführt. (§ 30a Abs. 1 GPR). 
 
Für die Wahlen Gemeindeammann/Vizeammann gilt dieses Verfahren jedoch nicht, denn 
hier ist im 1. Wahlgang eine stille Wahl ausgeschlossen. 
 
 
Weitere kommunale Wahltermine 
 
2. Wahlgänge GA+VA sowie Schulpflege/Kommissionen  So, 29.11.2009 
 
 
 
 

Aarburg, 08. Juni 2009 
 
Wahlbüro 

 
 
---------- 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 

Urs Wicki 
Gemeindescheiber-Stv. 
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Kopien an: 

 

• Ortsparteien (5) 

(je mit einer adäquaten Anzahl Anmelde-Formulare für den 1. Wahlgang) 

 

• Friedensrichter-Statthalter Roland Erlbacher 

(als Aufgebot für den 27.09.2009, Detail-Angaben folgen zu gegebener Zeit) 

 

• GS/GL (nächste GR-New: Kurzfassung des Inserats + zusätzlich  

Aufruf zur Rückmeldung allfälliger Demissionen von Mitgliedern gemeinderätlicher 

Kommissionen sowie von Abgeordneten, Delegierten und sonstigen Funktionären 

an die Gemeindekanzlei 

 

• GS-Stv.   (Amtl. Publikation Homepage) 

• EZD / Stimmregisterführerin zK. 

 

• Email zK. an kblum@ztonline.ch 

 

• Terminator 11.06.2009   (Kontrolle Erscheinung Inserat) 

• Terminator 31.07.2009   (Fristablauf Eingabe 12.00 Uhr) 

 

• Spezialordner A1.3.4   (kommunale Wahlen 2009) 


